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Text 

ARTIKEL 13 

Verfahren für die Gewährung von Stabilitätshilfe 

(1) Ein ESM-Mitglied kann an den Vorsitzenden des Gouverneursrats ein Stabilitätshilfeersuchen 
richten. In diesem Ersuchen wird angegeben, welche(s) Finanzhilfeinstrument(e) zu erwägen ist/sind. Bei 
Erhalt eines solchen Ersuchens überträgt der Vorsitzende des Gouverneursrats der Europäischen 
Kommission, im Benehmen mit der EZB, die folgenden Aufgaben: 

 a) das Bestehen einer Gefahr für die Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt oder 
seiner Mitgliedstaaten zu bewerten, es sei denn, die EZB hat bereits eine Analyse nach Artikel 18 
Absatz 2 vorgelegt; 

 b) zu bewerten, ob die Staatsverschuldung tragfähig ist. Es wird erwartet, dass diese Bewertung, 
wann immer dies angemessen und möglich ist, zusammen mit dem IWF durchgeführt wird; 

 c) den tatsächlichen oder potenziellen Finanzierungsbedarf des betreffenden ESM-Mitglieds zu 
bewerten. 

(2) Auf der Grundlage des Ersuchens des ESM-Mitglieds und der in Absatz 1 genannten Bewertung 
kann der Gouverneursrat beschließen, dem betroffenen ESM-Mitglied grundsätzlich Stabilitätshilfe in 
Form einer Finanzhilfefazilität zu gewähren. 

(3) Wird ein Beschluss nach Absatz 2 angenommen, so überträgt der Gouverneursrat der Europä-
ischen Kommission die Aufgabe, – im Benehmen mit der EZB und nach Möglichkeit zusammen mit dem 
IWF – mit dem betreffenden ESM-Mitglied ein Memorandum of Understanding („MoU“) auszuhandeln, 
in dem die mit der Finanzhilfefazilität verbundenen Auflagen im Einzelnen ausgeführt werden. Der Inhalt 
des MoU spiegelt den Schweregrad der zu behebenden Schwachpunkte und das gewählte 
Finanzhilfeinstrument wider. Gleichzeitig arbeitet der Geschäftsführende Direktor des ESM einen 
Vorschlag für eine Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität aus, der unter anderem die 
Finanzierungsbedingungen sowie die gewählten Instrumente enthält und vom Gouverneursrat 
anzunehmen ist. 

Das MoU steht in voller Übereinstimmung mit den im AEUV vorgesehenen Maßnahmen der 
wirtschaftspolitischen Koordinierung, insbesondere etwaiger Rechtsakte der Europäischen Union, 
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einschließlich etwaiger an das betreffende ESM-Mitglied gerichteter Stellungnahmen, Verwarnungen, 
Empfehlungen oder Beschlüsse. 

(4) Die Europäische Kommission unterzeichnet das MoU im Namen des ESM, vorbehaltlich der 
vorherigen Erfüllung der in Absatz 3 ausgeführten Bedingungen und der Zustimmung des 
Gouverneursrats. 

(5) Das Direktorium billigt die Vereinbarung über eine Finanzhilfefazilität, die die finanziellen 
Aspekte der zu gewährenden Stabilitätshilfe im Einzelnen regelt und – soweit anwendbar - die 
Auszahlung der ersten Tranche der Hilfe. 

(6) Der ESM richtet einen angemessenen Warnmechanismus ein, um sicherzustellen, dass er 
jedwede im Rahmen der Stabilitätshilfe fällige Rückzahlungen des ESM-Mitglieds fristgerecht erhält. 

(7) Die Europäische Kommission wird – im Benehmen mit der EZB und nach Möglichkeit 
zusammen mit dem IWF – damit betraut, die Einhaltung der mit der Finanzhilfefazilität verbundenen 
wirtschaftspolitischen Auflagen zu überwachen. 
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